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Der Europäische Haftbefehl

I. Vorbemerkungen

Auf der Grundlage der Art. 31a und b sowie 34 Abs.2 b EUV hat der Rat der Europäischen Union am 13. Juni 2002 den „Rahmenbeschluss über den Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten (RbEuHb) angenommen.

Ausgangspunkt für die Verhandlungen, die zu diesem Rahmenbeschluss geführt haben war – wie bei Eurojust – die Sondertagung des Rates im Oktober 1999 in Tampere. Dort wurde festgestellt: „ Die gegenseitige Anerkennung justitieller Entscheidungen sind ein Eckstein der zukünftigen Zusammenarbeit in Zivil – und Strafsachen“ und in der Schlussfolgerung Nr. 35:

„ Im Bereich des Strafrechts vertritt der europäische Rat die Auffassung, dass zwischen den Mitgliedstaaten im Einklang mit Art.6 des Vertrages über die Europäische Union vom 07.02.1992 formelle Auslieferungsverfahren bei Personen, die sich nach rechtskräftiger Verurteilung der  Justiz durch Flucht entziehen, abgeschafft und durch eine einfache Überstellung derartiger Personen ersetzt werden sollen. Im Bereich der Auslieferung sollten – unbeschadet des Grundsatzes eines gerechten Gerichtsverfahrens – auch Eilverfahren in Erwägung gezogen werden.“

Wie in vielen anderen Bereichen auch ist der Rahmenbeschluss , der am 07.08.2002 in Kraft getreten ist, über diese Vorgaben weit hinausgegangen: Danach besteht nunmehr zwischen den Mitgliedstaaten die grundsätzliche Verpflichtung, eigene Staatsangehörige auszuliefern. Für eine ganze Anzahl von Straftaten entfällt die Voraussetzung der beiderseitigen Strafbarkeit und es werden ehrgeizige Fristen zur Überstellung gesetzt. Daneben soll die  - politische – Bewilligung durch eine ausschließlich justizielle Entscheidung ersetzt werden.

Deutlich werden die Intentionen des Europäischen Haftbefehls durch die Nr. 5, 6, 9 und 10 der Vorerwägungen. Dort heißt es:

Nr.5: „ Aus dem der Union gesetzten Ziel, sich zu einem Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts zu entwickeln, ergibt sich die Abschaffung der Auslieferung zwischen den Mitgliedstaaten und deren Ersetzung durch ein System der Übergabe zwischen Justizbehörden. Die Einführung eines neuen, vereinfachten Systems der Übergabe von Personen, die einer Straftat verdächtigt werden oder wegen einer Straftat verurteilt worden sind, für die Zwecke der strafrechtlichen Verfolgung oder der Vollstreckung strafrechtlicher Urteile ermöglicht zudem die Beseitigung der Komplexität und der Verzögerungsrisiken, die den derzeitigen Auslieferungsverfahren innewohnen. Die bislang von klassischer Kooperation geprägten Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten sind durch ein System des freien Verkehrs strafrechtlicher justizieller Entscheidungen – und zwar sowohl in der Phase vor der Urteilsverkündung als auch in der Phase danach – innerhalb des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts zu ersetzen.“

Nr.6: „ Der Europäische Haftbefehl im Sinne des vorliegenden Rahmenbeschlusses stellt im strafrechtlichen Bereich die erste konkrete Verwirklichung des vom Europäischen Rat als „Eckstein“ der justiziellen Zusammenarbeit qualifizierten Prinzips gegenseitiger Anerkennung dar.“

Nr.9: „ Die Rolle der Zentralbehörden bei der Vollstreckung eines Europäischen Haftbefehls muss sich auf praktische und administrative Unterstützung beschränken.“

Nr.10: „ Grundlage für den Mechanismus des Europäischen Haftbefehls ist ein hohes Maß an Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten.  Die Anwendung dieses Mechanismus darf nur ausgesetzt werden, wenn eine schwere und anhaltende Verletzung der in Art.6 Absatz1 des Vertrages über die Europäische Union enthaltenen Grundsätze durch einen Mitgliedstaat vorliegt und diese vom Rat gemäß Artikel 7 Absatz 1 des genannten Vertrages mit den Folgen von Artikel 7 Absatz 2 festgestellt wird.“

Ihnen ist allen bekannt, welche kontroversen Diskussionen der Rahmenbeschluss bei uns ausgelöst hat. Vielen halten die Verpflichtung, eigene Staatsangehörige auszuliefern für unerträglich, allemal dann,  wenn die Auslieferung für ein Verhalten erfolgen soll, welches bei uns nicht unter Strafe gestellt ist. Hinzu kommt das Unbehagen, nicht kontrollieren zu können, auf Grund welcher Beweismittel ein Strafverfahren in einem anderen Mitgliedstaat geführt wird und wie diese Beweismittel erlangt worden sind. Bei dieser Diskussion zeigt sich, dass das vom Rat postulierte „hohe Maß an Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten“ – nämlich in die jeweilig anderen Rechtsordnungen – in der Praxis nicht existiert. Von daher wäre der Rat besser beraten gewesen, wenn Vorhaben wie die Festlegung von Mindeststandards bei den Beschuldigten – und Verletztenrechten in Ermittlungs- und Strafverfahren vor Rahmenbeschlüssen wie dem vorliegenden oder kommenden wie „ order to obtain evidence“ verwirklicht worden wären.

Aber ich will mich an dieser Stelle auf eine dogmatische Diskussion nicht einlassen, wir müssen mit dem Rahmenbeschluss leben und ihn umsetzen. Lediglich zu unser aller Trost sei auf die Äußerungen des Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts verwiesen, der in einem  Spiegel – Interview erklärt hat, er sehe keine verfassungsrechtlichen Probleme, weil es ein Recht des Einzelnen, nicht ausgeliefert oder vor der Verfolgung durch einen anderen Staat geschützt zu werden nicht gebe, auch nicht bei Fehlen der beiderseitigen Strafbarkeit, und dass im Übrigen Art.6 des EUV der zu fordernden Garantie der Menschenrechte als Mindestrechte der Beschuldigten genüge. Was die praktische Seite angeht, so ist daran zu erinnern, dass auch wir Deutschen uns immer wieder darüber beklagt haben, dass unterschiedliche Gesetzgebungen, fehlende Strafbarkeit bestimmter Sachverhalte in anderen Mitgliedstaaten und der Einfluss politischer Erwägungen auf Auslieferungsentscheidungen den Kampf gegen grenzüberschreitende organisierte Kriminalität erheblich erschwert haben. Von daher sollten wir den jetzigen Schritt als einen solchen in die richtige Richtung begreifen.

Im Übrigen: Nichts wird so heiß gegessen......In fast allen Ländern ist eine Tendenz festzustellen, die Gesetze zur Implementierung des Rahmenbeschlusses in das nationalstaatliche Recht zum Schutze der eigenen Staatsangehörigen möglichst restriktiv auszugestalten, ja, die Idee des Europäischen Haftbefehls, sozusagen  von einer EU-Staatsbürgerschaft auszugehen und die Auslieferung so zu gestalten, wie es bei uns innerstaatlich geregelt ist, wenn z.B. in München ein Hamburger Haftbefehl vollstreckt wird, auf den Kopf zu stellen.

Wie die Situation in Deutschland ist, kann uns nur ein Blick auf den Entwurf eines Gesetztes zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses zeigen und ich muss Sie bitten, dies mit mir gemeinsam zu tun auch wenn es, wie sich gleich zeigen wird, ein durchaus mühsames Unterfangen ist.

II. Umgesetzte Vorschriften

1. Systematische Einordnung

Die Umsetzung des Rahmenbeschlusses erfolgt im IRG, was bereits zu Diskussionen führen könnte, weil es durchaus nicht eindeutig ist, ob es sich bei dem Übergabeverfahren noch um Auslieferung oder Rechtshilfe handelt oder ob nicht vielmehr ein völlig neues Instrument der Zusammenarbeit geschaffen worden ist. Das bedarf hier aber keiner weiteren Erörterung, weil die Einordnung in das IRG jedenfalls zu praktikablen Ergebnissen führt, insbesondere soweit auf allgemeine Vorschriften dieses Gesetzes Rückgriff genommen werden muss.

Maßgeblich ist zunächst ein neuer §1Absatz 4  der den Rahmenbeschluss in das IRG und zwar in einen neu geschaffenen 8.Teil implementiert und gleichzeitig bestimmt, dass die in § 1 Abs. 3 genannten völkerrechtlichen Vereinbarungen subsidiär ebenso anwendbar bleiben wie die Regelungen über die vertragslose Rechtshilfe.

Diese Vorschrift ist allerdings einschränkend und im Zusammenhang mit Art.31 des Rahmenbeschlusses zu lesen. Danach ersetzt der Europäische Haftbefehl nämlich alle Auslieferungsübereinkommen der EG bzw. EU und erlaubt deren Anwendung nur, wenn diese Abkommen die Möglichkeit eröffnen, über die Ziele des Rahmenbeschlusses hinauszugehen und zur weiteren Vereinfachung oder Erleichterung der Verfahren zur Übergabe beizutragen. 

Außerhalb des 8. Teils erfolgen neue Normierungen durch § 73Satz 2, der Art.1 Abs.1 durch Übernahme des Europäischen ordre public umsetzt., und durch § 74 b, der zur Klarstellung und dem geltenden Recht folgend die Bewilligungsentscheidung für unanfechtbar erklärt. Dies war im Hinblick auf die kurzen Fristen zur Verfahrensbeschleunigung unverzichtbar.

Schließlich ist § 75 auf Übergabeverfahren nach dem Rahmenbeschluss nicht anwendbar, weil dessen Art. 30 regelt, dass die insoweit anfallenden Kosten vom Vollstreckungsstaat zu tragen sind.

2. Die Vorschriften des neuen achten Teils des IRG

§ 78   normiert den Vorrang des neuen achten Teils und zwar für alle Haftbefehle aus den Mitgliedstaaten, nicht nur für die Europäischen Haftbefehle.

§ 79   stellt die grundsätzliche Verpflichtung fest, im Falle eines Europäischen Haftbefehls die Übergabe zu bewilligen. Wichtig ist die Begründungspflicht im Falle der Ablehnung, weil hierdurch eine fortlaufende Kontrolle der Handhabung in den einzelnen Mitgliedstaaten ermöglicht wird.

§ 80    enthält eine der wesentlichen Neuerungen: Die Auslieferung der eigenen Staatsangehörigen.  Art.16 GG ermöglicht dies unter Gesetzesvorbehalt. § 80 ist dieses Gesetz. Die Norm unterscheidet zwischen der Auslieferung zur Strafverfolgung und der zur Strafvollstreckung.

Die in § 80 Abs.1 genannte einschränkende Zulässigkeitsvoraussetzung entspricht im wesentlichen Art. 5 Nr.3, allerdings soll sie nur für Deutsche, nicht aber auch für hier wohnende Ausländer gelten. Die Zusicherung den Verfolgten nach einer Verurteilung zur Vollstreckung zurück zu überstellen kann dann nicht verlangt werden, wenn die Vollstreckungshilfe unzulässig wäre. Das ist wohl dann der Fall, wenn der Betroffene nicht zustimmt oder wenn es an der beiderseitigen Strafbarkeit fehlt, weil dies gegen wesentliche deutsche Rechtsgrundsätze verstoßen würde.   

§ 80 Abs. 2  lässt die Auslieferung eines Deutschen  zum Zwecke der Strafvollstreckung nur zu, wenn dieser zustimmt. Der Verweis auf § 41 Abs.3 und 4 setzt Art.13 um, der Protokollierung der Zustimmung verlangt.  Stimmt der Betroffene nicht zu, greift Art. 4 Nr.6, wonach der ersuchte Staat verpflichtet ist, die Strafe oder Maßregel nach seinem innerstaatlichen Recht zu vollstrecken. Offen bleibt hier die Frage, was bei fehlender Beiderseitigkeit zu geschehen hat.

§ 81 setzt in seinen Nr. 1 und 2  den Art. 2 Abs.1 um, der die Zulässigkeit eines europäischen Haftbefehls an Mindeststrafdrohungen bzw. Mindeststrafen knüpft. Ausschlaggebend ist nur noch das Recht des ersuchenden Staates. Bei Jugendlichen gilt die abstrakte Strafdrohung  des allgemeinen Strafrechts.

§ 81 Nr. 3 ist die Umsetzung von Art.4 Nr.1, 2.HS, wonach fiskalische Straftaten grundsätzlich auslieferungsfähig sind. Es verbleibt beim Grundsatz der beiderseitigen Strafbarkeit, nicht erforderlich ist es jedoch, dass der ersuchte Staat eine Abgabe gleicher Art erhebt.

§ 81 Nr. 4 setzt Art. 2 Abs.2 um und enthält die zweite große Neuerung: Den Wegfall der Voraussetzung der beiderseitigen Strafbarkeit bei den in einer Positivliste aufgeführten Straftaten, wenn die Tat nach dem Recht des ersuchenden Staates mit einer Strafe oder Maßregel der Sicherung von im Höchstmaß mindestens 3 Jahren bedroht ist. Die Bezeichnung der Straftaten in der Positivliste folgt nicht unbedingt deutschen Definitionen. Entscheidend ist die Definition des ersuchenden Staates, der hierüber eine Bescheinigung vorlegen kann und sollte. Die Positivliste kann nach Art.2 Abs. 3 durch einstimmigen Beschluss des Rates nach Anhörung des Europäischen Parlamentes erweitert werden. Dann bedürfte es allerdings einer Änderung des IRG, da dieses statisch normiert ist.

§ 82 erklärt die §§ 5, 6 Abs.1, 7 und – bei Vorliegen eines Europäischen Haftbefehls – 11für nicht anwendbar. Das bedeutet zunächst, dass politische Straftaten , also auch geheimdienstliche Agententätigkeit, Landes- und Hochverrat u.a. künftig auslieferungsfähig sind und dass somit auch die Möglichkeit entfällt, die Auslieferung von Terroristen mit der Begründung abzulehnen, es handele sich um politische Straftäter. Auch militärische Straftaten sind nunmehr auslieferungsfähig. § 11 kann bei Vorliegen eines Europäischen Haftbefehls entfallen, weil jeder Mitgliedstaat gemäß Art. 27 Abs. 2  verpflichtet ist, in seinem nationalen Recht die Beachtung des Grundsatzes der Spezialität zu sichern, was für Deutschland durch § 83 h geschehen ist. Von der Möglichkeit, auf der  Grundlage der Gegenseitigkeit auf die Einhaltung des Spezialitätsgrundsatzes zu verzichten – Art. 27 Abs. 1 – hat Deutschland keinen Gebrauch gemacht.

§ 83  normiert die Zulässigkeitsvoraussetzungen, bei deren Fehlen eine Auslieferung zwingend abzulehnen ist: Es sind dies zum einen in Nr.1 – Umsetzung von Art. 3 Nr. 2 – der Grundsatz des „ne bis in idem“ wie er sich aus Art. 54 des SDÜ ergibt, zum anderen in Nr. 2 – Umsetzung von Art. 3 Nr.3 – das Verbot der Auslieferung von Personen, die zum Tatzeitpunkt schuldunmündig waren. § 83 Nr. 3 schließlich setzt Art. 5 Nr. 1 um und regelt die Frage der Zulässigkeit einer Auslieferung auf Grund eines Abwesenheitsurteils. Gibt der ersuchende Staat die Zusicherung, der Betroffene werde die Möglichkeit haben, im Ausstellungsmitgliedstaat eine Wiederaufnahme zu beantragen und an der Gerichtsverhandlung teilzunehmen, so ist auszuliefern.

§ 83a  ergänzt § 10, der anwendbar bleibt und setzt in seinem Abs. 1 den Art. 8 Abs.1 um, der den notwendigen Inhalt eines Europäischen Haftbefehls festlegt. Aber auch wenn bei einem eingehenden Ersuchen nur die Unterlagen nach § 10 IRG vorgelegt werden, sind diese als Europäischer Haftbefehl zu behandeln. Bei Unvollständigkeit sollte der ersuchende Staat um Ergänzung gebeten werden. Eine Übersetzung in die Deutsche Sprache kann verlangt werden, ist aber nicht Zulässigkeitsvoraussetzung. Zur äußeren Gestaltung des Europäischen Haftbefehls haben sich die Mitgliedstaaten auf ein Formular geeinigt, das aber lediglich der Hilfestellung dienen soll. Der Nichtgebrauch berührt die Frage der Zulässigkeit nicht. Sein Gebrauch wird allerdings voraussichtlich in den RiVASt vorgeschrieben werden.

Nach § 83a Abs.2, der Art. 9 Abs.3 umsetzt, steht die Ausschreibung zum Zwecke der Auslieferung im SIS künftig einem EuHb gleich. Ziel der Regelung ist es, künftig auf die Übermittlung eines förmlichen Ersuchens um vorläufige Festnahme und/oder um Auslieferung verzichten zu können und damit das Auslieferungsverfahren zu beschleunigen und zu vereinfachen. Das gesamte Verfahren, von der vorläufigen Inhaftnahme bis zur Entscheidung über die Bewilligung der Auslieferung, soll auf der Grundlage eines einzigen elektronischen Dokumentes abgewickelt werden. Allerdings wird es hierzu erforderlich sein, dass diese Dokument, der EuHb, durch das SIS übermittelt werden kann, wozu derzeit die notwendigen technischen Voraussetzungen noch nicht vorliegen. Solange dies nicht der Fall is, muss die Fahndung weiter auf der Grundlage der bisherigen Formulare betrieben werden. Die in § 83 a Abs. 1 aufgezählten Angaben müssen dann teilweise in Begleitpapieren übermittelt werden. Liegen die Voraussetzungen von Abs. 2 vor, wird das Ersuchen um Festnahme nicht mehr als Ersuchen um „vorläufige Auslieferungshaft“ nach § 16, sondern als Ersuchen um Verhängung der Auslieferungshaft nach § 15 behandelt. § 16 Abs. 3 kommt nicht mehr zur Anwendung. 

Das Sprachenregime – Art. 8 Abs  2 – ist noch nicht geregelt. Man verhandelt über Europäische Verwaltungsvorschriften und dabei über die Möglichkeiten eines Übersetzungsverzichts oder die Einigung auf eine Trägersprache. 

§ 83 b  wird in der Praxis deshalb überragende Bedeutung zukommen, weil diese Vorschrift mit ihren Nr. 1 und 2, durch die  Art. 4 Nr. 2 und 3 umgesetzt werden, die Möglichkeit eröffnet, die Auslieferung eigener Staatsangehöriger zu verhindern. Dies ist nach Nr. 1zunächst möglich, wenn ein eigenes Ermittlungs – oder Strafverfahren geführt wird. Voraussetzung ist, dass ein eigener Strafanspruch besteht. Dagegen ist es unerheblich , ob zum Zeitpunkt des Auslieferungsersuchens das Ermittlungsverfahren schon eingeleitet war. Es genügt, wenn das Auslieferungsersuchen zum Anlass genommen wird, ein Verfahren einzuleiten.

§ 83 b Nr.2 erweitert diese Möglichkeiten noch. , denn hier genügt zur Ablehnung der Auslieferung schon die Ablehnung der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens oder dessen Einstellung. Dies soll nach Auffassung des BMJ wohl auch dann gelten, wenn bei fehlender beiderseitiger Strafbarkeit von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abgesehen wird. Begründet wird diese Auffassung damit, nach dem Wortlaut des Rahmenbeschlusses genüge es, wenn sich eine Staatsanwaltschaft mit dem Verhalten des Betroffenen „befasse“. Ob dies allerdings einer Überprüfung durch den EUGH standhalten würde, muss dahin gestellt bleiben.

§ 83 b Nr.3 setzt Art. 21 um und bedarf keiner Erläuterung ( Vorrang eines Auslieferungsersuchens eines dritten Staates)

§ 83 b Nr. 4 setzt Art. 5 Nr. 2 um und kann als „Portugal-Paragraf“ bezeichnet werden. Da Portugal eine lebenslange Freiheitsstrafe nicht kennt, musste sichergestellt werden, dass ein Rechtsanspruch des zu einer solchen Strafe Verurteilten auf eine Überprüfung nach spätestens 20 Jahren  besteht.

In § 83 b Nr. 5, der im Rahmenbeschluss kein Pendant findet, hält sich die Bundesrepublik die Option offen, bei fehlender Gegenseitigkeit eine Auslieferung abzulehnen. Dies ist immerhin für die Fälle denkbar in denen die Mitgliedstaaten fakultative Ablehnungsgründe unterschiedlich ausgestalten.

§ 87 c trägt den ehrgeizigen Fristenregelungen des Rahmenbeschlusses Rechnung. Nach Abs.1, der Art.17 Abs. 3 umsetzt, soll über die Bewilligung spätestens 60 Tage nach der Festnahme entschieden werden. Wird auch die in Art. 17 Abs. 4 vorgesehene „Notfrist“ von 90 Tagen nicht eingehalten, so ist Eurojust gemäß § 87 c Abs. 4 zu unterrichten.

§ 87 c Abs.2, der Art. 17 Abs. 2 umsetzt , bestimmt, dass im Falle der vereinfachten Auslieferung die Entscheidung spätestens 10 Tage nach Zustimmungserklärung getroffen werden soll.

§ 87 c Abs. 3 setzt Art.23 um, der Für die Übergabe nach Bewilligung eine Frist von 10 Tagen setzt. Eine Verlängerung der Fristen ist nur unter sehr eingeschränkten Bedingungen möglich. Bei Nichteinhaltung der Übergabefristen ist der Betroffene freizulassen ( § 83 d).

§ 83 e setzt Art. 18 nur insoweit um, als ein Antrag des ersuchenden Staates auf Vernehmung des Beschuldigten während des Auslieferungsverfahrens zu bewilligen  und Vertretern des ersuchenden Staates dabei die Anwesenheit zu gestatten ist. Von der Möglichkeit der Überstellung wurde wegen der kurzen Fristen aus § 83 c abgesehen. Soweit der ersuchende Staat einen Antrag auf Vernehmung stellt, bedarf es hierfür keiner zusätzlichen Unterlagen. Aus dem vorliegen eines Auslieferungsersuchens folgt die Zulässigkeit des Vernehmungsersuchens.

§ 83 f regelt den Fall der Durchlieferung und setzt damit Art. 25 um. Die Durchlieferung wird wesentlich vereinfacht. Es genügt die Vorlage der in der Vorschrift bezeichneten Unterlagen. Weitere Zulässigkeitsvoraussetzungen bestehen nicht.

§ 83 f Abs. 3  erlaubt die Durchlieferung Deutscher durch das deutsche Hoheitsgebiet jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen: Erfolgt sie zum Zwecke der Strafverfolgung, so ist sie nur zulässig, wenn der Mitgliedstaat, an den die Auslieferung erfolgt, zusichert, den Verfolgten nach Verhängung einer Freiheitsstrafe oder sonstigen Sanktion auf Verlangen einer deutschen Behörde zurück zu überstellen. Eine Durchlieferung zum Zwecke der Strafvollstreckung ist nur zulässig, wenn der Verfolgte zu richterlichem Protokoll zustimmt. Gleiches gilt bei einer außerplanmäßigen Landung (§ 83 g)  

IV. Nicht umgesetzte Vorschriften

1. Nicht alle Artikel des Rahmenbeschlusses bedürfen der Umsetzung, weil entweder entsprechende Vorschriften im allgemeinen Teil des IRG und in den RiVASt bereits enthalten sind oder weil Deutschland von bestimmten Regelungsmöglichkeiten keinen Gebrauch machen will  Es sind dies im Einzelnen:

· Art.3 Nr.1 – Nichtauslieferung wegen Amnestie    - geregelt in § 9Nr.2

· Art.4 Nr.4 - Nichtauslieferung wegen Verjährung – geregelt in § 9 Nr. 2

· Art.4 Nr.5 -  Nichtauslieferung wegen einer Verurteilung in gleicher Sache in einem Drittstaat

Von dieser Möglichkeit, die Übergabe abzulehnen wird kein Gebrauch gemacht

· Art.4 Nr.7 – Nichtauslieferung, weil die Straftat entweder im Hoheitsgebiet des Vollstreckungsstaates oder außerhalb des Hoheitsgebietes des ersuchenden Staates begangen worden ist und die Rechtsvorschriften des Vollstreckungsstaates die Verfolgung von außerhalb seines Hoheitsgebietes begangener gleichartiger Straftaten nicht zulassen.

Auch von dieser Möglichkeit, die Übergabe abzulehnen wird kein Gebrauch gemacht.

· Art. 10  - Die Modalitäten der Übermittlung eines europäischen Haftbefehls soll in den RiVASt geregelt werden.

· Art.11  -  Die hier genannten Rechte der gesuchten Person werden durch §§ 22 (Eröffnung und Belehrung) und durch § 40 (Recht auf Beistand) gewährleistet. Das Recht auf einen Dolmetscher wird bereits durch Art.6 EMRK garantiert.

· Art.13 – Die bei der Zustimmung des Betroffenen zu seiner Übergabe einzuhaltenden Formalien  sind bereits in § 41 geregelt.

· Art.15 Abs.2 und 3 – Bei ungenügenden oder unvollständigen Unterlagen entspricht das Ersuchen um ergänzende Informationen deutschem Recht – Nr. 18 RiVASt

· Art.20 – Immunitäten oder Vorrechte als Auslieferungshemmnisse – kein Umsetzungsbedarf, weil allgemeiner Grundsatz  des Auslieferungsrechts

· Art.21 – Diese Vorschrift für konkurrierende internationale Verpflichtungen ist rein deklaratorisch und bedarf keiner Umsetzung.

· Art.22 – Die Pflicht zur unverzüglichen Übermittlung der Entscheidung ergibt sich bereits aus Nr. 23 Abs. 2 RiVASt.

· Art. 24 Abs.2 – Von der Möglichkeit einer bedingten Übergabe wird kein Gebrauch gemacht.

· Art. 26 – Die Anrechnung der Auslieferungshaft entspricht in Abs.1 diese Artikels § 51 Abs.3 StGB, die Mitteilung der Dauer (Abs.2) ist durch die Nr. 53 und 55 RiVASt bereits vorgeschrieben.

· Art. 29 – Übergabe von Gegenständen ist in § 38 geregelt.

2. Eine nähere Betrachtung erfordert die Nichtumsetzung der Artikel 6 und 7: Artikel 6 definiert die Begriffe „ersuchende“ und „vollstreckende“ Behörde, wobei beides Justizbehörden sein müssen. Die Mitgliedstaatenwerden aufgefordert, dem Generalsekretariat des Rates die für Entscheidungen über den Europäischen Haftbefehl danach zuständigen Justizbehörden mitzuteilen. Art. 7 eröffnet den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, zusätzlich eine zentrale Behörde zur Unterstützung der zuständigen Justizbehörde zu benennen, wobei sich der Tätigkeitsbereich der zentralen Behörde auf administrative Aufgaben zu beschränken hat, ihr dagegen keine Entscheidungsbefugnisse zukommen.

Die Nichtumsetzung des Art. 6 wird im Gesetzesentwurf zunächst damit begründet, es handele sich lediglich um eine Begriffsbestimmung, die Nichtumsetzung des Art. 7 mit folgender Argumentation: „Art. 7 RbEuHb sieht die Möglichkeit der Beteiligung von Zentralbehörden vor. Die Bundesrepublik wird ihre Befugnis zur Entscheidung über aus- und eingehende Ersuchen, denen ein Europäischer Haftbefehl zugrunde liegt, auf die Länder delegieren.  Gleichwohl bleibt es bei der grundsätzlichen Kompetenz des Bundes, der in gesondert gelagerten Fällen, beispielsweise Nummer 7 der Zuständigkeitsvereinbarung vom 1.Juli 1993 stets zu beteiligen ist.“

Beide Begründungen lassen sich mit dem Wortlaut der genannten Artikel nicht vereinbaren. Die Intention des Bundes geht zweifelsfrei dahin, die Zweiteilung in eine Zulässigkeits – und Bewilligungsentscheidung aufrechtzuerhalten und die Bewilligungsentscheidung keineswegs ausschließlich der Justiz zu überlassen, wie es der Rahmenbeschluss fordert. Dies wird in mehreren Begründungen zum Gesetzentwurf verdeutlicht. So heißt es bei den allgemeinen Erwägungen: 

„Gemäß Art. 6 RbEuHb ist es den Mitgliedstaaten überlassen,die national zuständigen Behörden zu bestimmen. Für das Hoheitsgebiet der BRD verbleibt es daher bei Art. 32 I GG, wonach die Pflege auswärtiger Beziehungen, wozu auch die Rechtshilfe in Strafsachen zählt, Sache des Bundes ist. Allerdings soll die Befugnis zur Ausübung  der Entscheidung über aus – und eingehende Ersuchen um Vollstreckung eines Europäischen Haftbefehls vollständig den Bundesländern übertragen werden. Diese haben die Möglichkeit, entsprechend der bisherigen Verfahrensweise nach dem Übereinkommen vom 10.März 1995 über das vereinfachte Auslieferungsverfahren zwischen den Mitgliedstaaten, ihre Befugnisse weiter auf die Ebene der Staatsanwaltschaften bei den Oberlandesgerichten zu delegieren. In Fällen, denen besondere Bedeutung in politischer, tatsächlicher oder rechtlicher Beziehung zukommt, ist nach wie vor gem. Nr. 7 der Zuständigkeitsvereinbarung das Einvernehmen mit der Bundesregierung herzustellen. Dem Ziel des RbEuHb, ein weitgehend justitielles Verfahren zu schaffen, wird damit Rechnung getragen.“

In der Begründung zu § 79 heißt es: „ Der Entwurf lehnt sich hinsichtlich der grundsätzlichen Zweiteilung des Verfahrens in eine Zulässigkeits – und Bewilligungsentscheidung an die bisherige Systematik des IRG an. Dies hat zur Folge, dass die Aus- und Durchlieferung nicht in allen Fällen bewilligt werden muss, in denen alle Zulässigkeitsvoraussetzungen des Gesetzes erfüllt sind. § 83 b IRG benennt die Bewilligungshindernisse. Ob solche Hindernisse im Einzelfall vorliegen, entscheidet die Bewilligungsbehörde nach pflichtgemäßem Ermessen mit einem weiten, auch außenpolitischen Gründen zugänglichem Spielraum.“

Und in der Begründung zu § 83b findet sich die Argumentation:

„Bewilligungsbehörde ist nach § 74 Abs.1 Satz1 IRG die Bundesregierung, für die grundsätzlich der Bundesminister der Justiz im Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt handelt. Allerdings hat im Auslieferungsverkehr mit Mitgliedstaaten die Bundesregierung ihre Befugnisse weitgehend auf die Länder mit der Möglichkeit der Weiterübertragung auf deren nachgeordnete Behörden übertragen. Dabei sind Bedenken der Bundesregierung im Einzelfall Rechnung zu tragen. Da die Bundesregierung die Möglichkeit hat, im Einzelfall die Bewilligungsentscheidung wieder an sich zu ziehen, treten unterschiedliche Auffassungen von Bundesregierung und Landesregierung nicht zu Tage.“

Ich überlasse es Ihre eigenen Wertung, ob diese Regelung mit Wortlaut und Sinngehalt des Rahmenbeschlusses zu vereinbaren ist. Nach meiner persönlichen Einschätzung wird sie einer Kontrolle durch den Europäischen Gerichtshof nicht standhalten.

IV. Probleme in der Übergangsphase und mögliche Lösungsansätze

Es war das ehrgeizige Ziel der Mitgliedstaaten, den Rahmenbeschluss bis zum 01.07.2003 umzusetzen. Dies hat sich als unmöglich erwiesen. Nun scheint auch der in Artikel 34 Abs. 1 genannte Endzeitpunkt zur Implementierung, der 31.12.2003 gefährdet zu sein. Zwar haben bis auf Luxemburg alle Mitgliedstaaten auf Befragung durch das Generalsekretariat erklärt, sie könnten ihre Gesetzgebungsvorhaben bis Ende des Jahres zum Abschluss bringen, jedoch muss dies in einer ganzen Reihe von Fällen bezweifelt werden. In Deutschland wird es davon abhängen, ob der Vermittlungsausschuss eingeschaltet werden wird. Dies erscheint nicht ausgeschlossen, weil in einer Arbeitsgruppe der Koalition Änderungen des Gesetzesentwurfs beraten werden, die u.a. die Gleichstellung von lange in Deutschland lebenden Ausländern mit Deutschen  sowie das grundsätzliche  Recht der Betroffenen auf einen Pflichtverteidiger zum Gegenstand haben. In jedem Fall wird es eine Übergangszeit geben, in welcher der Rahmenbeschluss noch nicht in allen Mitgliedstaaten zur Anwendung kommen kann. Das Sprachenregime wird noch verhandelt und in Deutschland wird eine neue Zuständigkeitsvereinbarung zu treffen und die RiVASt anzupassen sein.

Auf keine der daraus resultierenden Fragen gibt es derzeit eindeutige Antworten. Immerhin zeichnet sich Folgendes ab:

1. Die Zuständigkeitsvereinbarung vom 01.07.1993  bleibt bis zu ihrer Anpassung, die zum 01.05.2004 erfolgen soll, anwendbar, ist aber nach Sinn und Zweck auch auf den neuen achten Teil des IRG anwendbar.

2. Bei ausgehenden Ersuchen sollte im Grundsatz in allen Mitgliedstaaten der EU sowie Norwegen, Island und der Schweiz gefahndet werden.
Hierfür kann meines Erachtens auch vor der Implementierung des Europäischen Haftbefehls in das deutsche Recht das Formular des europäischen Haftbefehls genutzt werden, weil es derzeit noch nicht möglich ist, den Haftbefehl originalgetreu im SIS abzubilden und deshalb das BKA bei der Umsetzung die im europäischen Haftbefehl enthaltenen Informationen ohnehin in die für das bisherige Fahndungssystem geschaffenen Formulare übertragen muss. Es empfiehlt sich aber, Eine Mehrfertigung des Haftbefehls beizufügen, wobei auf umfangreiche Sachdarstellungen wegen der Zeitprobleme und später möglicherweise zu fertigender Übersetzungen verzichtet werden sollte. Das BKA hat angeboten, bei den ein- und ausgehenden Ersuchen die Übersetzungen herzustellen.

Ob diese wann, wo und in welcher Form vorliegen müssen sollte im Trefferfall umgehend auf dem direkten Geschäftsweg, gegebenenfalls über das EJN geklärt werden. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass nach gegenwärtigem Informationsstand die meisten Mitgliedstaaten auf einer Übersetzung in ihre Landessprache bestehen und dass die Fristen bis zur Vorlage teilweise außerordentlich kurz sind (England 6 Tage, Irland 7 Tage).

3. Laufende deutsche Fahndungsersuchen müssen nicht umgestellt werden, allerdings kann der Vollstreckungsstaat die Nachlieferung eines Europäischen Haftbefehls verlangen.

4. Unklar ist, was zu geschehen hat, wenn Deutschland den Rahmenbeschluss umgesetzt hat, der Vollstreckungsstaat aber nicht. In diesem Fall dürfte der Vollstreckungsstaat aber verpflichtet sein, den deutschen europäischen Haftbefehl  als herkömmliches Auslieferungsersuchen zu behandeln.
Im umgekehrten Fall – der Vollstreckungsstaat hat umgesetzt, Deutschland aber noch nicht – ist die Rechtslage streitig. Das Generalsekretariat vertritt die Auffassung, dann könne eine Auslieferung nicht erfolgen, weil der Vollstreckungsstaat an den Rahmenbeschluss gebunden sei, der ersuchende Staat aber nicht in der Lage, die erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Hier ist der Deutschen Auffassung, die bei eingehenden Ersuchen auch zum Tragen kommen wird, der Vorzug zu geben, dass nämlich die bisherigen völkerrechtlichen Vereinbarungen zum Zugekommen sollen, das Ersuchen also nach altem Recht zu behandeln ist.

5. Nach Umsetzung des Rahmenbeschlusses durch Deutschland gilt für eingehende Ersuchen:

Fahndungsersuchen, die den in § 83a Abs.1 genannten Voraussetzungen genügen, gelten  auch ohne ausdrückliche Bezeichnung als Europäischer Haftbefehl.

Unabhängig vom Datum ihrer Einstellung in die SIS-Fahndung sind Trefferfälle im Verfahren nach dem europäischen Haftbefehl zu behandeln.

Gleiches gilt, soweit laufende Auslieferungsverfahren noch nicht durch eine Bewilligungsentscheidung abgeschlossen sind.

Sind Unterlagen unzureichend, sollten Ergänzungen aufdem direkten Geschäftsweg (EJN) unter Fristsetzung angefordert werden.

Hat Deutschland am 01.01.2004 noch nicht umgesetzt, sind alle Ersuchen nach altem Recht zu behandeln.

Viele Fragen bleiben auch danach ungeklärt. Bund und Länder wollen sich voraussichtlich am 9./10. Dezember auf vorläufige Leitlinien zum Auslieferungsverkehr einigen. Eurojust wird versuchen, eine Aufstellung über die unterschiedlichen Anforderungen in den einzelnen Mitgliedstaaten an den Europäischen Haftbefehl, an die Behandlung von Altfällen, und an das Sprachenregime zu erarbeiten und zur Verfügung zu stellen. Im übrigen stehen auch wir neben dem EJN jederzeit zur Verfügung, wenn es darum geht, bi- oder multilateral die tatsächlichen oder die Rechtsprobleme zu lösen, die zwischen den Mitgliedstaaten bei der Anwendung des Europäischen Haftbefehls in einer Übergangsphase zwangsläufig auftreten müssen..   
